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Liebe Mandanten,
die Verbindung aus Herz und systemati-
schem Denken - im Titelbild Dezember ha-
ben wir das vereint, denn so kennen Sie uns. 
Wir sind davon überzeugt, etwas Ordnung 
muss schon sein, denn mit ein bisschen Or-
ganisation und durchdachtem Timing nimmt 
man der vorweihnachtlichen Hektik – die 
sich paradoxerweise als sogenannte "staa-
de Zeit" tarnt - jede Menge Wind aus den 
Segeln. Und nicht nur Ordnung, auch etwas 
Spaß muss manchmal sein. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen ein paar wirklich „staa-
de“ Feiertage und freuen uns auf die gute 
Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr. 

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktu-
ellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
tätig. www.schildundpartner.de/AGB.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Dezember 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Umsatzsteuer ⁴ 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018

Sozialversicherung ⁵ 21.12.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2016:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Januar 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2019) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019

Sozialversicherung⁵ 29.01.2019 entfällt entfällt
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Folgende Unterlagen können im Jahr 
2019 vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchführungsun-
terlagen können nach dem 31. Dezember 
2018 vernichtet werden:

_Aufzeichnungen aus 2008 und 
früher,

_Inventare, die bis zum 31. Dezember 
2008 aufgestellt worden sind,

_Bücher, in denen die letzte Ein-
tragung im Jahr 2008 oder früher 
erfolgt ist,

_Jahresabschlüsse, Lageberichte und 
Eröffnungsbilanzen, die 2008 oder 
früher aufgestellt worden sind,

_Buchungsbelege aus dem Jahr 2008 
oder früher,

_empfangene Handels- oder Ge-
schäftsbriefe und Kopien der 
abgesandten Handels- oder Ge-
schäftsbriefe, die 2012 oder früher 
empfangen bzw. abgesandt wurden,

_sonstige für die Besteuerung be-
deutsame Unterlagen aus dem Jahr 
2012 oder früher.

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestset-
zungen zu beachten. Es wird davon ausge-

gangen, dass die letzten Aufzeichnungen 
für das jeweilige Jahr im Folgejahr erfolgten. 
Wurden sie später vorgenommen, sind die 
Unterlagen entsprechend länger aufzube-
wahren.

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, 
wenn sie von Bedeutung sind

_für eine begonnene Außenprüfung,

_für anhängige steuerstraf- oder 
bußgeldrechtliche Ermittlungen,

_für ein schwebendes oder aufgrund 
einer Außenprüfung zu erwartendes 
Rechtsbehelfsverfahren oder zur 
Begründung der Anträge an das 
Finanzamt und

_bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

Es ist darauf zu achten, dass auch die elek-
tronisch erstellten Daten für zehn Jahre 
vorgehalten werden müssen.
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab  
1. Januar 2019

Ab 1. Januar 2019 gelten voraussichtlich fol-
gende Werte in der Sozialversicherung:

Natürliche Personen, deren Summe der 
positiven Einkünfte aus Überschusseinkünf-
ten (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapital-
vermögen, Vermietung und Verpachtung 
und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € 
im Kalenderjahr 2018 betragen hat, müssen 
die im Zusammenhang stehenden Auf-
zeichnungen und Unterlagen sechs Jahre 

aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung 
sind die Feststellungen für jeden Ehegatten 
gesondert maßgebend. Die Verpflichtung 
entfällt erst mit Ablauf des fünften aufein-
anderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

West
2019 mtl. 

in €
2018 mtl. 

in €
2019 jährlich

in €
2018 jährlich 

in €

Krankenversicherung 4.537,50 4.425,00 54.450,00 53.100,00

Pflegeversicherung 4.537,50 4.425,00 54.450,00 53.100,00

Rentenversicherung 6.700,00 6.500,00 80.400,00 78.000,00

Arbeitslostenversicherung 6.700,00 6.500,00 80.400,00 78.000,00

Ost

Krankenversicherung 4.537,50 4.42500 54.450,00 53.100,00

Pflegeversicherung 4.537,50 4.42500 54.450,00 53.100,00

Rentenversicherung 6.150,00 5.800,00 73.800,00 69.600,00

Arbeitslostenversicherung 6.150,00 5.800,00 73.800,00 69.600,00

Die für die Beurteilung der Krankenversi-
cherungspflicht geltenden Jahresarbeits-
entgeltgrenzen betragen für die bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse versicherten 
Arbeitnehmer 60.750 €. Für die bereits am 

31. Dezember 2002 in der Privaten Kran-
kenversicherung versicherten Beschäftigten 
beträgt die Grenze 54.450 €.
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Prämienzahlungen der gesetzlichen 
Krankenkassen mindern Sonderausga-
benabzug

Prämienzahlungen durch eine gesetzliche 
Krankenkasse mindern die als Sonderausga-
ben abziehbaren Krankenversicherungsbei-
träge. Dies gilt jedenfalls dann, wenn solche 
Prämien ihre Grundlagen in einem Wahltarif 
haben.

In dem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall hatte der Versicherte einen Tarif mit 
Selbstbehalt gewählt. Die Versicherung zahl-
te eine Prämie von 450 €. Eine solche Prä-
mienzahlung ist eine Beitragsrückerstattung, 
die die Vorsorgeaufwendungen mindert. 
Diese Prämie mindert die wirtschaftliche 
Belastung des Versicherten und hat damit 
Einfluss auf den Sonderausgabenabzug.

Anders sind Bonusleistungen zu beurteilen, 
die die gesetzlichen Krankenkassen ihren 
Mitgliedern für ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten gewähren. Diese mindern die als 
Sonderausgaben abziehbaren Krankenversi-
cherungsbeiträge nicht.

E I N K O M M E N S T E U E R

Kein „Übungsleiter-Freibetrag“ für Ver-
sicherungsberatung

Das Einkommensteuerrecht stellt Einnah-
men aus nebenberuflichen Tätigkeiten als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer 
oder vergleichbaren nebenberuflichen Tä-
tigkeiten bis zu einem Betrag von insgesamt 
2.400 € im Jahr steuerfrei.

Eine ehrenamtlich tätige Rentenversiche-
rungsberaterin erhielt für ihre Tätigkeit eine 
monetäre Zeitaufwandsentschädigung nach 
dem Sozialgesetzbuch. Sie wollte für diese 
Einnahmen den steuerlichen Freibetrag für 
Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit 
als Betreuerin geltend machen. Schließlich 
sei sie Ansprechpartnerin für hilfsbedürftige 
Personen, die sie über bestehende Renten-
ansprüche berate.

Der Bundesfinanzhof versagte dies. Die Ver-
sicherungsberaterin ist nicht als „Betreuerin“ 
im Sinne der Vorschrift anzusehen. Eine sol-
che Tätigkeit setzt sowohl eine pädagogische 
Ausrichtung als auch einen direkten per-
sönlichen Kontakt voraus. Bei der Versiche-
rungsberatung steht allerdings die Optimie-
rung der Vermögenssituation der Beratenen 
im Vordergrund. Eine solche Unterstützung 
in Vermögens- und Finanzfragen hat daher 
keinen pädagogischen Charakter.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Personalrabatte eines Vertriebsunter-
nehmens auf Waren oder Dienstleistun-
gen

Erhält ein Arbeitnehmer aufgrund sei-
nes Dienstverhältnisses vom Arbeitgeber 
hergestellte, vertriebene oder erbrachte 
Waren oder Dienstleistungen, führt dies 
dem Grundsatz nach zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn. Allerdings bleibt ein Vorteil 
steuerfrei, wenn er 1.080 € im Kalenderjahr 
nicht übersteigt. Bei der Vorteilsberechnung 
für den Arbeitnehmer wird ein Rabatt von 4 
% auf den Endpreis (Preis, den ein fremder 
Letztverbraucher im allgemeinen Geschäfts-
verkehr zahlt) angesetzt.

Der Bundesfinanzhof hat in diesem Zusam-
menhang entschieden, dass nicht nur derje-
nige Waren oder Dienstleistungen vertreibt, 

der sie im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung gegenüber Letztverbrauchern an-
bietet. Vielmehr kann auch derjenige als ver-
treibender Arbeitgeber angesehen werden, 
der die Ware oder Dienstleistung nach den 
Vorgaben seines Auftraggebers vertreibt. 
Nicht ausreichend ist hingegen, wenn er nur 
irgendeinen Beitrag zum Vertrieb leistet, wie 
beispielsweise die bloße Vermittlung einer 
fremden Ware oder Dienstleistung.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hält weiter-
hin daran fest, dass die Steuerbegünstigung 
nicht für Vorteile von Dritten, auch nicht 
konzernzugehörigen Unternehmen, greift.
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Betriebsveranstaltungen: Absagen ge-
hen steuerlich nicht zulasten der feiern-
den Kollegen

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, 
dass für die Ermittlung des lohnsteuerpflich-
tigen Anteils aus einer Betriebsveranstaltung 
auf die Anzahl der tatsächlich angemeldeten 
Teilnehmer abzustellen ist. (Nachträgliche) 
Absagen bzw. das Nichterscheinen einzelner 
Arbeitnehmer gehen folglich nicht zulasten 
der teilnehmenden Arbeitnehmer.

Im entschiedenen Fall hatte eine Arbeitge-
berin die Durchführung eines gemeinsamen 
Kochkurses als Weihnachtsfeier geplant und 
alle Betriebsangehörigen hierzu eingeladen. 
Tatsächlich nahmen 25 Arbeitnehmer an der 
Feier teil, nachdem zwei der angemeldeten 
Arbeitnehmer kurzfristig abgesagt hatten. 
Zur Berechnung der lohnsteuerrechtlichen 
Bemessungsgrundlage teilte die Arbeitge-
berin die Gesamtkosten der Weihnachtsfeier 

durch die Anzahl der angemeldeten und 
nicht durch die Anzahl der teilnehmenden 
Arbeitnehmer.

Das Gericht bestätigte diese Auffassung und 
stellte sich damit ausdrücklich gegen eine 
bundeseinheitliche Anweisung des Bundes-
ministeriums der Finanzen. So handele es 
sich bei den Mehrkosten für die Veranstal-
tung aufgrund nicht teilnehmender Perso-
nen um vergeblichen Aufwand des Arbeit-
gebers für nicht in Anspruch genommene 
Leistungen. Es fehle bei derartigen Leerkos-
ten an der erforderlichen Bereicherung der 
an der Veranstaltung teilnehmenden Arbeit-
nehmer.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Überprüfung der Gesellschafter-Ge-
schäftsführerbezüge einer GmbH

Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer 
müssen regelmäßig auf ihre Angemessen-
heit hin überprüft werden. Bei dieser Prü-
fung werden folgende Gehaltsbestandteile 
berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich 
Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen 
(z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikatio-
nen), Pensionszusagen und Sachbezüge.

Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl 
dem Grunde nach, als auch der Höhe nach 
nicht durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlasst sein. Zudem müssen die einzelnen 
Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergü-
tung angemessen sein. Danach ist zu prüfen, 
ob auch ein fremder Geschäftsführer, der 
keine Beteiligung an der GmbH hält, diese 
Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. 
Es kann auch notwendig sein, die Tantieme 
und die Gesamtbezüge z. B. wegen weiterer 
Bezüge aus anderen Tätigkeiten   auf einen 
bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäfts-
führer, müssen insbesondere bei kleinen 
Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge 
vorgenommen werden.

Damit die Vergütungen des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben 
berücksichtigt werden können, muss zu-
vor ein Anstellungsvertrag abgeschlossen 

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

werden. In diesem muss klar und eindeutig 
formuliert werden, welche Vergütungen der 
Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen 
diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vor.

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämt-
liche Änderungen der Bezüge sind grund-
sätzlich im Voraus durch die Gesellschafter-
versammlung festzustellen.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile 
zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die 
Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater 
abzustimmen.
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Behandlung eines von einer GmbH an-
geschafften Pkw als verdeckte Gewinn-
ausschüttung

Eine Kapitalgesellschaft hat keine außerbe-
triebliche Sphäre. Alle von ihr angeschafften 
Wirtschaftsgüter gehören folglich zu ihrem 
Betriebsvermögen. Der Nachweis der be-
trieblichen Veranlassung ist nicht erforder-
lich. Die Finanzverwaltung ist nicht berech-
tigt, auf der Ebene der Gewinnermittlung 
der Gesellschaft den Betriebsausgabenab-
zug zu versagen. Nutzt der Gesellschafter 
der GmbH gehörende Wirtschaftsgüter auch 
für private Zwecke, sind diese Sachverhalte 
nach den Grundsätzen der verdeckten Ge-
winnausschüttung zu behandeln.

In einem vom Finanzgericht München 
entschiedenen Fall bestritt eine GmbH, 
dass der in ihrem Betriebsvermögen vor-

handene hochwertige Pkw vom alleinigen 
Gesellschafter-Geschäftsführer für private 
Zwecke genutzt wurde. Als Grund für die 
Nichtberücksichtigung als verdeckte Ge-
winnausschüttung gab sie an, dass dem 
Geschäftsführer für private Fahrten ein im 
Privatvermögen gehaltenes gleichwertiges 
Fahrzeug zur Verfügung gestanden habe.

Das Finanzgericht entschied, dass in diesem 
Fall der Anscheinsbeweis für eine private 
Nutzung des betrieblichen Pkw entkräftet 
sei. Zur Annahme einer verdeckten Gewin-
nausschüttung müsse das Finanzamt die 
private Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs 
beweisen.

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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Vorsteuerabzug für überwiegend aus 
betrieblichem Interesse übernommene 
Umzugskosten für Arbeitnehmer

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist 
u. a., dass die Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen für das Unternehmen des Leis-
tungsempfängers ausgeführt wurden.

Das Hessische Finanzgericht hat entschie-
den, dass die Übernahme der Kosten im 
Zusammenhang mit einem Umzug von 
Arbeitnehmern das Unternehmen zum Vor-
steuerabzug berechtigt, wenn ein überwie-
gend betriebliches Interesse an dem Umzug   
z. B. im Rahmen einer Konzernumstruktu-
rierung   vorliegt. Da das unternehmerische 
Interesse des Arbeitgebers am Umzug im 
Vordergrund stehe, liege keine steuerbare 
unentgeltliche Wertabgabe an den Arbeit-
nehmer vor.

Die Übernahme der Umzugskosten durch 
den Arbeitgeber stelle auch keinen steuer-
baren tauschähnlichen Umsatz dar.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

U M S AT Z S T E U E R

Voraussetzungen für die Umsatzsteu-
erbefreiung von Subunternehmerleis-
tungen für Einrichtungen zur Betreuung 
oder Pflege hilfsbedürftiger Personen

Eine selbstständig tätige psychologische Be-
raterin war als Subunternehmerin in der am-
bulanten Eingliederungshilfe zur Betreuung 
von Personen mit Behinderung im Alltag tä-
tig. Es bestand kein unmittelbares Vertrags-, 
Abrechnungs- und Vergütungsverhältnis 
zu den gesetzlichen Sozialhilfeträgern. Von 
diesen wurde sie als „sonstige qualifizier-
te Person“ eingestuft, die für zugelassene 
Anbieter arbeitete. Die Beraterin rechnete 
ihre Leistungen ohne Umsatzsteuer als freie 
Mitarbeiterin mit diesen Anbietern ab.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Um-
satzsteuerfreiheit der von der Beraterin 
erbrachten Leistungen, da auch eine natür-
liche Person als „Einrichtung“ i. S. d. Um-
satzsteuerbefreiungsvorschrift anzusehen 
ist. Auch die sachlichen Voraussetzungen für 
die Umsatzsteuerbefreiung liegen vor. Die 
erbrachten Leistungen sind mit dem Betrieb 
von Einrichtungen zur Betreuung oder Pfle-
ge hilfsbedürftiger Personen eng verbunden. 
Sie werden von den Trägern der Sozialhilfe 
übernommen. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob die Vergütung von den Sozialhilfeträ-
gern unmittelbar an die psychologische Be-
raterin oder im Wege der Durchleitung über 
den von den Sozialhilfeträgern zugelassenen 
Anbieter erfolgt.
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Herabsetzung des Kaufpreises inner-
halb der Zweijahresfrist ist kein rück-
wirkendes Ereignis

Wird nach Kauf eines Grundstücks die 
Gegenleistung für das Grundstück herabge-
setzt, so wird auf Antrag die Grunderwerb-
steuer entsprechend niedriger festgesetzt 
oder die Steuerfestsetzung geändert. Vor-
aussetzung ist, dass die Herabsetzung der 
Gegenleistung innerhalb von zwei Jahren 
seit der Entstehung der Steuer stattfindet. 
Bei der Grunderwerbsteuer entsteht die 
Steuer i. d. R. in dem Zeitpunkt, in dem sich 
die Vertragspartner über Kaufgegenstand 
und Kaufpreis durch notariellen Vertrag 
geeinigt haben. Der erforderliche Antrag 
auf Änderung ist innerhalb der vierjährigen 
Festsetzungsfrist zu stellen.

In einem vom Finanzgericht München ent-
schiedenen Fall hatten die Erwerber eines 
Grundstücks den Antrag erst nach Ablauf 
der vierjährigen Festsetzungsfrist gestellt. Sie 
waren der Auffassung, dass die Minderung 
des Kaufpreises als rückwirkendes Ereignis 
zu werten sei und beantragten die Ände-
rung des Steuerbescheids.

Das Gericht folgte dieser Meinung nicht. 
Es entschied, dass die Herabsetzung des 
Kaufpreises durch eine Vergleichsvereinba-
rung kein rückwirkendes Ereignis sei, da das 
grunderwerbsteuerrechtliche Rechtsgeschäft 
nicht bereits von Anfang an unwirksam war 

oder nachträglich durch Anfechtung unwirk-
sam geworden ist.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Ein rückwirkendes Ereignis liegt 
vor, wenn ein Ereignis eintritt, das den Be-
steuerungstatbestand rückwirkend ändert. 
Der ursprüngliche Steuerbescheid ist zwar 
zunächst zutreffend, weil das Ereignis bei 
Erlass des Bescheids noch nicht eingetreten 
ist. Das nachträgliche Ereignis macht den 
Bescheid aber dann unrichtig.

G R U N D E R W E R B S T E U E R
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Nachträgliche Umlage von Betriebskos-
ten ist unzulässig

Betriebskosten einer Mietwohnung, die be-
reits seit Beginn des Mietverhältnisses an-
fallen, aber zwischen den Parteien nicht als 
umlagefähig vereinbart worden sind, kann 
der Vermieter nicht nachträglich auf den 
Mieter umlegen.

Im entschiedenen Fall legte ein Vermieter in 
der Betriebskostenabrechnung Aufwendun-
gen für Gartenarbeiten sowie für Flur- und 
Treppenhausreinigung auf den Mieter um. 
Der Mietvertrag sah jedoch die Übernahme 
derartiger Kosten durch den Mieter nicht 
vor, sodass dieser die Zahlung verweigerte.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Zu Recht, wie das Amtsgericht Gelsenkirchen 
entschied. Zwar sah der Mietvertrag die 
Umlage bestimmter Betriebskosten vor. Die 
geltend gemachten Aufwendungen gehör-
ten jedoch nicht dazu, sodass für diese keine 
wirksame Umlagevereinbarung zustande ge-
kommen ist. Die Umlage weiterer, zunächst 
nicht als umlagefähig vereinbarter Ne-
benkosten ist zwar jederzeit möglich. Dies 
setzt jedoch das Einverständnis des Mieters 
voraus. Ein Vermieter kann nicht einseitig die 
Umlagefähigkeit von Nebenkosten regeln.
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Mieter muss unrenoviert übernommene 
Wohnung bei Auszug nicht streichen 

Mieter müssen bei Auszug keine Renovie-
rungsarbeiten übernehmen, wenn sie die 
Wohnung unrenoviert übernommen haben. 
Das gilt auch dann, wenn im vorformulierten 
Mietvertrag etwas anderes vereinbart wurde.

Im entschiedenen Fall war einem Mieter die 
Wohnung bei Mietbeginn in unrenovier-
tem Zustand und mit Gebrauchsspuren des 
Vormieters übergeben worden. Mieter und 
Vormieter hatten vereinbart, dass der Mieter 
die erforderlichen Schönheitsreparaturen 
durchführt. Am Ende des Mietverhältnisses 
nahm er die entsprechenden Arbeiten vor, 
die der Vermieter jedoch aufgrund mangel-
hafter Ausführung durch einen Malerbetrieb 
nacharbeiten ließ. Der Mieter verweigerte 
die Zahlung der hierdurch entstandenen 
Malerkosten.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass eine 
formularmäßige Abwälzung der nach der 
gesetzlichen Regelung dem Vermieter ob-
liegenden Schönheitsreparaturen unwirksam 
ist, wenn der Vermieter dem Mieter eine 
nicht renovierte Wohnung übergibt und 
ihn gleichzeitig durch Formularklausel zur 
Vornahme laufender Schönheitsreparaturen 
verpflichtet, ohne ihm dafür einen angemes-
senen Ausgleich zu gewähren. Eine solche 
Klausel ist auch dann unwirksam, wenn der 
Mieter sich in einer Vereinbarung mit dem 
Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsar-
beiten in der Wohnung vorzunehmen. Die 
Vereinbarung ist auf die beteiligten Parteien 
beschränkt. Sie hat keinen Einfluss auf die 
Wirksamkeit der im Mietvertrag enthaltenen 
Verpflichtungen.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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VW muss manipuliertes Diesel-Fahr-
zeug wegen arglistiger Täuschung 
zurücknehmen

Das Landgericht Kiel hat den VW-Konzern 
verurteilt, einen mit der sog. „Schum-
mel-Software“ zur Abgasreduzierung 
(Umschaltlogik) ausgestatteten Diesel-Pkw 
zurückzunehmen. Der Eigentümer des Pkw 
erhält den Kaufpreis jedoch nur anteilig 
zurück, da er den Pkw in den Jahren 2010 bis 
2017 genutzt hat.

Das Gericht sprach dem Eigentümer einen 
Schadensersatzanspruch aus vorsätzlicher 
sittenwidriger Schädigung zu, da eine be-

wusste Täuschung des Eigentümers vorlie-
ge. Mitarbeiter von VW, beispielsweise die 
Entwicklungsingenieure der Umschaltlogik, 
hätten selbige arglistig in die Fahrzeuge ein-
bauen lassen. Diese unerlaubten Handlun-
gen müsse sich VW zurechnen lassen und 
könne nicht mit der Behauptung durchdrin-
gen, der VW-Vorstand habe davon nichts 
gewusst. Der Schaden sei auch nicht da-
durch entfallen, dass VW ein Software-Up-
date zur Abschaltung der Umschaltlogik 
vorgenommen hat.

Z I V I L R E C H T


